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5 IB KLARESIM

Die innenpolitische Wandlung
in Rumänien
Von Leonida Popescu

Aus den verschiedensten soziaiistischen Ländern kommen laufend aufsehenerregende Nachrichten
über Reformen oder schwelende Unruhen, über Auflockerung oder Verhärtung der jeweiligen
Parteiiinie. Nur in Rumänien scheint eine politische Windstille zu herrschen.

Man erhält den Eindruck, als sei in dieser eigenwilligen und selhstbewussten Republik die Ruhe
der Selbstzufriedenheit eingekehrt, nachdem aussenpolitisch alles realisiert wurde, was In der
heutigen weltpolitischen Konstellation und in der unmittelbaren Nachbarschaft zur Sowjetunion
überhaupt zu realisieren war. Der Schein trügt jedoch.

In der Tat vollziehen sich nämlich jetzt tiefgreifende

Aenderungen in der Innenpolitik, nur eben
ohne Lärm, ohne lautstarke ideologische
Propaganda, ohne Aufsehen. Die rumänische KP
arbeitet lautlos, obwohl die Reformen der letzten
Monate und Wochen an Bedeutung das
überbieten, was (mit Ausnahme der CSSR) in den

übrigen sozialistischen Ländern mit weittönendem

Trommelwirbel geschehen ist.

Wesentliches Merkmal dieser Wandlung ist, dass
sie zwar auf der Oberfläche die Charakteristika
des liberalen Marxismus aufweist, im Grunde
jedoch den festen Entschluss der Parteileitung
verrät, ihre Führungsrolle (und die der Partei
schlechthin) gegen jede Ueberraschung
abzudichten und praktisch zu sichern.

Ein kleines, aber typisches Beispiel bietet die

Umtaufung der Bezirke Bukarests. Vor dem
Krieg trugen sie die Namen verschiedener Farben,

wie Rot, Blau, Schwarz usw. In den fünfziger

lahren wurden sie nach Lenin, Stalin oder
Gheorghiu-Dej benannt. Und nunmehr sind sie
schlicht und einfach numeriert worden. Die
Bezirksräte, ebenso wie im ganzen Land die Stadtoder

Komitaträte, wurden ebenfalls umgetauft.
Sie heissen nicht mehr «Sfat», sondern «Con-
siliul» wie vor dem Krieg. (Beide Wörter
bedeuten «Rat«, nur ist das eine slawischer
Herkunft und hat «bolschewistischen» Beigeschmack,
während das andere lateinischer Herkunft ist
und «bürgerlich» klingt.) An der Spitze des

Stadtrates steht nicht mehr der «Vorsitzende»,
sondern wieder der «Bürgermeister». Aber gerade
hier zeigt es sich, wie leicht man sich täuschen
könnte, wenn man von den formellen Aenderungen

allzu rasch politische Implikationen ableiten
wollte. Die praktisch wesentliche Aenderung ist
nämlich folgende: Von nun an werden die Ersten
Sekretäre der Parteiorganisationen in Stadt oder
Regierungsbezirk automatisch zum Bürgermeister

der betreffenden Stadt oder des betreffenden
Komitates. So wird die bisherige Duplizität von
Partei- und Staatsverwaltung beendet, aber so,
dass die lokale und staatliche Verwaltung direkt
in die Hand der Partei übergeht.

In analoger Weise wird auch die Doppelspurigkeit

auf höchster Staatsebene aufgehoben. Es
ist bekannt, dass in den kommunistisch geführten

Ländern die einzelnen Ressortminister nur
die Exekutivorgane der parallel organisierten
Hauptabteilungen der Parteizentrale sind. Nun
hat Bukarest diese KP-Sektionen aufgelöst, und

die Ministerien gewinnen ihre ursprüngliche
leitende Rolle zurück, nur dass dabei die bisherigen
Funktionäre der Parteizentrale in die leitenden
Posten der betreffenden Ministerien eingezogen
sind.

Polizeiliche Eigenmacht gebrochen
Eine Quelle erheblicher Sorge war für Ceausescu
die politische Polizei, die «Securitate», sowie die
gewöhnliche Polizei, die «Milicia», gewesen.
Beide Institutionen hatten sich in der Vergangenheit

als eigentliche Sammelbecken der
Moskauer Infiltration erwiesen. Ueberdies hatten sie
schon eh und je die Tendenz, sich der
Parteikontrolle zu entziehen. In der Tat bedeuteten sie

nicht nur in Rumänien eine Gefahr für die KP-
Führung, wie es in der Vergangenheit etliche
Beispiele, z. B. in der Sowjetunion, bewiesen.
Die rumänische Partei hat nun die Zentralgewalt
der Securitate und der Milicia gebrochen, indem
sie die Kommandanturen in den Komitaten
(Regierungsbezirken) direkt dem Komitatrat
unterordnete, wo, wie wir gesehen haben, die Ersten
Parteisekretäre als Ratsvorsitzende die Macht
innehaben. Ausserdem wurde die Securitate
auch dezimiert und entuniformiert; etliche
Abteilungen wurden gänzlich aufgelöst, andere in
die Zuständigkeit der Milicia übergeführt. Mit
dieser Dezentralisation hat die Partei nun die
beiden Polizeiorganisationen vermutlich fest in
der Hand.

Rumänische Spezialität:
Die Wirtschaftsexperten halten
zur KP-Führung
Aus dem rumänischen Wirtschaftsleben hat man
nichts von «neuen Mechanismen» oder Reformen

gehört. Aber dennoch sind Aenderungen
in Gang und anscheinend sogar von grösserem
Ausmass als in den «Bruderländern».

Die Befugnisse der Manager sind grundlegend
erweitert und die ideologischen Einschränkungen
ihrer Tätigkeit weitgehend abgeschafft worden.
Die Rentabilität ist zum ausschlaggebenden
Kriterium avanciert.

Dabei aber hat die rumänische Partei allen
anderen Kommunistischen Parteien gegenüber den

grossen Vorteil, dass die führenden Wirtschaftsfachleute

gleichzeitig auch treue Parteigenossen
sind. Hier ist keine Entfremdung grösseren Aus-
masses zwischen Apparatschiks und Technokra¬

ten wahrzunehmen. Der Grund liegt auf der
Hand: In den übrigen sozialistischen Staaten
haben die Apparatschiks die Interessen der
Sowjets vertreten, die Manager und Technokraten
jedoch (ihrer Lage gemäss zwangsläufig) die
Interessen ihrer Betriebe und Institutionen, was
eben höchstens im Ausnahmefall eine Ueber-
einstimmung mit den sowjetischen Bedürfnissen
bedeutete.

Man muss sich darüber im klaren sein, dass in
den sozialistischen Ländern der Widerspruch
zwischen Parteifunktionären und Wirtschaftsexperten

im Grunde genommen zur Hauptsache
nichts anderes war als eine Erscheinungsform
der latenten Widersprüche zwischen der Sowjetunion

und dem betreffenden Land. Da aber in
Rumänien zuerst die Partei selbst gegen die
sowjetische Domination Stellung nahm und sich
von Moskau distanzierte, konnte hier der
Interessenkonflikt zwischen Parteifunktionären und
Wirtschaftsfachleuten nicht gedeihen. Die Haltung

der Parteiführung wurde im Gegenteil von
den Wirtschaftsexperten grundsätzlich sehr
positiv eingeschätzt, und so blieben die von der KP
erzogenen Fachleute ihrer Partei auch treu, was
anderswo nicht der Fall war. Die Partei kann
sich heute mit Zuversicht auf die Technokraten
stützen, die zur gleichen Zeit auch gute
Parteifunktionäre sind.

Weue Möglichkeiten für Privatgewerbe
Grosszügige Erleichterungen hat die Partei den
kleinen Privatunternehmern bewilligt. Die
Gewerbescheine sind ziemlich leicht zu erhalten,
und Privatunternehmer können sogar Angestellte
halten. Ein Kleinindustrieller darf Lehrlinge
einstellen, die später auch als Gesellen bei ihm
arbeiten können. Unlängst wurden zahlreiche

(Fortsetzung auf Seite 6)

Rumänische Spezialität: Die Experten halten zur
Parteiführung.
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(Fortsetzung von Seite 5)

staatliche Kleingaststätten an private Restaura-
teure verpachtet. Der Wirt muss dabei dem Staat
eine Pacht zahlen, die etwas höher ist, als es

der Reinerlös des letzten Jahres war, in welchem
die Gaststätte noch als staatlicher Betrieb
funktionierte. Der Pächter hat den Behörden keine
Buchhaltung vorzulegen: er kann nach seinem
Gutdünken kaufen und verkaufen. Solange er
seinen Pachtzins zahlt, interessiert es den Staat
nicht, was er verdient. Eine moralische Konsequenz

dieser Haltung ist besonders bemerkenswert:

der Privatunternehmer braucht nicht mehr
zu versuchen, sowohl den Staat als auch seine

Kunden zu betrügen, wenn er auf seine Rechnung

kommen will. Denn das ist praktisch die
Lage in den anderen sozialistischen Staaten, wo
in Schenken und kleinen Gaststätten ein
sogenannter halbselbständiger Pächter eingesetzt
wurde. Die rumänische Formel ist humaner,
moralisch sauberer und vor allem viel nützlicher:
der Staat ist der bürokratischen Bürde einer
ohnehin nur formell funktionierenden Kontrolle
enthoben.

bei gleichzeitiger Einschränkung
für intellektuelle Spitzenverdiener
Demgegenüber steht die interessante und
widersprüchlich anmutende Massnahme, dass zur
gleichen Zeit, in der das Handwerk, das private
Gewerbe und die Manager vom Staat protek-
tioniert werden, gewisse gutverdienende intellektuelle

Schichten strenge Einschränkungsmassnah-
men erleben mussten. Die sogenannte
«Zweitstellung» (Doppelverdienst) ist verboten worden.
Jeder kann nur bei einem einzigen staatlichen
Arbeitgeber auf der Lohn- und Gehaltsliste
erscheinen. Den «Volkskünstlern» und «verdienten
Künstlern» wurde die hohe Monatsrente, die sie
mit ihrem Titel bekamen, entzogen. Im weitern
betrafen die strengeren Massnahmen hauptsächlich

Aerzte, Ingenieure, Rechtsanwälte,
wissenschaftliche Forscher, Professoren und Publizisten.
Möglicherweise liegt dem allem die Absicht
zugrunde, die parteilose Intelligenz zurückzudrängen,

da ja die Partei-Intelligenz infolge der
anderen Neuerungen nunmehr bessere Möglichkeiten

hat, gutbezahlte staatliche Posten zu
beziehen.

Die Studentenfrage
Als in Belgrad die Studenten auf die Strasse
gingen, wurden in Rumänien binnen 24 Stunden
die Stipendien von monatlich 350 Lei auf 450 Lei
erhöht. Die Zulassung zur Universität ist von
keinerlei ideologischen Bestimmungen mehr
abhängig. Die Anwärter müssen nur ihre nunmehr
rein sachlich verstandenen Personalien angeben,
und dann entscheidet allein das Resultat der
Aufnahmeprüfung. Den Bewerbern steht es sogar
frei, selbst die Universität zu bestimmen, an der
sie studieren wollen. So ist es zum Beispiel
geschehen, dass ein Klausenburger Student, der
fünf Jahre Gefängnis wegen Betrugs hinter sich
hatte, sich nach seiner Haftentlassung am
anderen Ende des- Landes, in Jasi, für die
Aufnahmeprüfung bewarb. Auf Grund seines
Examens wurde er zugelassen. Selbst verblüfft, ging
er zum Dekan und erklärte ihm seine Situation.
Dieser legte ihm dar, wenn die Strafe abgesessen

und die Aufnahmeprüfung bestanden sei, stehe
einer Wiederaufnahme des Studiums nichts im
Wege. f
Anscheinend lässt heute auch der starke Druck
wieder nach, der seit Jahren auf die ungarische
Minderheit in Siebenbürgen ausgeübt worden
war. Bei Anstellungen und Beförderungen ist
die ungarische Abstammung kein hemmender
Faktor mehr. Auch sind die nach dem
Ungarnaufstand von 1956 massenhaft inhaftierten
Ungarn von Siebenbürgen alle freigelassen worden,
wenn auch die Rehabilitierung der schuldlos
Verfolgten in vielen Fällen noch auf sich warten
lässt.

Alle diese Massnahmen auf verschiedenen Gebie-

Vor 50 Jahren bestimmte die erste sowjetische
Verfassung namentlich die Entrechtung der
«Ausbeuter» und die Diskriminierung der Bauern.

Die vom 3. Allrussischen Sowjetkongress
gewählte Verfassungskommission arbeitete bis zum
5. Juli 1918. Am 3. Juli wurde der Entwurf von
einer speziellen Kommission des Zentralkomitees
der russischen KP unter Lenin überprüft. Nachdem

die Parteikommission den Entwurf bestätigte

und einige Verbesserungen und Ergänzungen

machte, wurde er dem 5. Allrussischen
Sowjetkongress, dem damaligen sowjetischen
Parlament, unterbreitet. Dieser Kongress nahm den
Entwurf am 10. Juli 1918 ohne Aenderung und
einstimmig an. So entstand vor 50 Jahren die
erste Sowjetverfassung, über welche die «Pra-
wda» in einem Leit- und Redaktionsartikel vom
12. Juli folgendes schrieb: «Diese Verfassung...
wird das Evangelium des Proletariates der ganzen

Welt.»

Die Bolschewiken mit Lenin an der Spitze wollten

sich eigentlich durch keine Verfassung binden

lassen; auf das Drängen der linken
Sozialrevolutionäre hin mussten sie jedoch der
Verfassung zustimmen. Am 3. Sowjetkongress, im
Januar 1918, war die «kleine Verfassung», die
Deklaration der Rechte des arbeitenden und
ausgebeuteten Volkes, angenommen worden,
welche die wichtigsten Grundsätze der späteren
Verfassung schon enthielt und am 10. Juli als
Einleitung zur Verfassung anerkannt wurde.
Diese Erklärung (Punkt 1) bestätigte die Beraubung

der politischen Macht der «Ausbeuter»:

«Der 3. Kongress der Sowjets der Arbeiter-,
Soldaten- und Bauerndeputierten ist der
Meinung, dass es heute, im Moment des entscheidenden

Kampfes des Volkes gegen seine
Ausbeuter, für die Ausbeuter keinen Platz in
irgendwelchen Machtorganen geben kann.» Als
Staatsform wurde die «Föderation der nationalen

Sowjetrepubliken» verkündet (Punkt 2),
ohne jedoch auf den Inhalt dieser Föderation
auch nur einen Hinweis zu machen. Als
Prinzipien der sowjetischen Aussenpolitik wurden
angeführt: Kampf für den Frieden, gegen die

ten lassen eines klar erkennen: Auf Grund der
Erfahrungen in anderen sozialistischen Ländern
will es die rumänische Partei nicht dazu kommen
lassen, dass die führende Rolle der Partei, unter
welchen Umständen auch immer, in Frage
gestellt werden könnte. Die beiden grossen Parallelen,

Parteiorganisation einerseits und
Staatsverwaltung plus Wirtschaftsleben anderseits,
scheinen sich in manchen sozialistischen Ländern

immer mehr voneinander zu entfernen. In
Rumänien aber nähern sie sich. Die Partei zieht
direkt in die Verwaltung und ins Wirtschaftsleben

ein und hält die Zügel dort fest in der
Hand. Einer «unkontrollierten Liberalisierung»
ist vorgebeugt. S

koloniale Unterdrückung, für das Recht der
Nationen auf die Selbstbestimmung(!).

Die Verfassung vom 10. Juli 1918 konkretisierte
nur die Entrechtung der ehemaligen «Ausbeuter».

Art. 65 beraubte jene Personen der
Wahlrechte, welche in der Vergangenheit Lohnarbeit
anwendeten, um dadurch Gewinne zu erzielen,
Personen, welche von nichterarbeiteten Einkommen

lebten, die privaten Händler, die Geschäftsund

Handelsvermittler und andere nichtarbeitende

Elemente (u. a. auch die Priester aller
Bekenntnisse). Art. 65 garantierte die Führung der
«Arbeiterklasse» im Staat dadurch, dass er für
Stadt und Land unterschiedliche Bestimmungen
einführte. Bei den Wahlen in den Sowjetkongress
entfiel ein Deputierter in den Städten auf 25 000

Wähler, auf dem Land auf 125 000 Einwohner.
Die Vertretungsnorm fiel dadurch im allgemeinen

1:3 zugunsten der Arbeiter aus.
/

Bemerkenswert waren die Bestimmungen über
die Staatsbürgerschaft. Art. 20. erlaubte, dass

ausländische Werktätige auf Grund des
Beschlusses irgendwelchen Lokalsowjets «ohne
irgendwelche erschwerende Formalitäten die
russische Staatsbürgerschaft erhalten». Dieser
Artikel wurde in Hoffnung auf die während
mehrerer Jahre in Moskau ungeduldig erwartete
westeuropäische Revolution in die Verfassung
aufgenommen.

Das Grundgesetz enthielt nur drei Artikel, welche

die föderative Struktur Russlands regulierten,

wodurch alle Fragen des föderativen
Staatsgebildes offen gelassen wurden. Als Prinzip des

staatlichen Aufbaues wurde schon damals das

national-territoriale angenommen.

Diese erste Verfassung der Russischen
Sozialistischen Sowjetrepublik blieb bis 1924 in Kraft ;

nachdem nämlich am 30. Dezember 1922 die

Sowjetunion als Bundesstaat errichtet worden

war, musste eine neue Verfassung für die Union
erlassen werden. Diese für einen liberalen Kurs
gedachte Verfassung wurde jedoch 1936 durch
die Stalinsche ersetzt, welche bis heute in Kraft
ist. B

Fünfzig Jahre
erste sowjetische Verfassung

Offizielle Texte der UdSSR, wie schriftliche Garantie der Souveränitätsrechte von
Bruderländern, haben ihren eigenen Wert. Trotzdem sei hier des Jubiläums der ersten
Sowjetverfassung gedacht.
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